
Haussache sicher!

Versicherungsbedingungen

Jetzt Hausrat und 

Wohngebäude mit nur

einer Versicherung absichern!

Hausrat und Wohngebäude

allsafe casa – DIE Eigenheimversicherung



Übersicht
Die Versicherungsbedingungen gliedern sich in fünf Abschnitte:

A.   Verbraucherinformation

B.  Inhaltsverzeichnis

C.  Bedingungen für die Eigenheimversicherung (EV 2013)

D.  Definitionen

E.  Service

Versicherungsbedingungen



© Konzept & Marketing GmbH, Versicherungsbedingungen allsafe casa – DIE Eigenheimversicherung – Stand 05/2013 1

A. Verbraucherinformation

Ihr Versicherer ist:

Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, 
Solms      straße 27-37, 60486 Frankfurt.
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt, HRB 88353

Hauptgeschäftstätigkeit:

Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und 
mittelbare Betrieb aller Zweige des privaten Versiche-
rungswesens im In- und Ausland und von sonstigen Ge-
schäften, die in engem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit dem Versicherungsbetrieb stehen. Lebens- und sub-
stitutive Krankenversicherungen übernimmt die Gesell-
schaft nur als Rückversicherer.

Ihre Verwaltungsgesellschaft ist:

Konzept & Marketing GmbH (K&M), Podbielskistraße 333, 
30659 Hannover, Tel.: 05 11 - 640 54 0, Fax: 05 11 - 640 
54 444.
Der Versicherer hat die K&M bevollmächtigt, die Vertrags- 
und Schadenbearbeitung durchzuführen.

Sämtlichen Schriftverkehr, Willenserklärungen 
sowie Zahlungen richten Sie bitte direkt an:

Konzept & Marketing GmbH, Podbielskistraße 333, 30659 
Hannover.

Vertragsgrundlagen:

Für das Versicherungsverhältnis gelten die im Versiche-
rungsschein näher bezeichneten Bedingungen für allsafe
casa – DIE Eigenheimversicherung und sonstigen Verein-
barungen. In den Versicherungsbedingungen sind insbe-
sondere die Art, der Umfang und die Fälligkeit der Ver-
sicherungsleis tung konkret geregelt. Alle für diesen Ver-
trag allgemeinen und besonderen Bestimmungen sind in 
diesem Druckstück geregelt, sofern im Versicherungs-
schein nichts anderes vereinbart wird.

Gültigkeitsdauer von Informationen:

Es wird darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung 
gestellten Informationen (z. B. Produktinformationsblatt, 
Antrags-/Anfrageformular oder Angebote) nicht unbefris-
tet gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Ände-
rungen dazu führen, dass diese Informationen nicht mehr 
aktuell sind.

Versicherungsbeginn:

Der Versicherungsschutz beginnt mit der rechtzeitigen 
Zah     lung des ersten Beitrages gemäß der Versicherungs-
bedingungen für die Eigenheimversicherung (EV 2013), 
je     doch nicht vor dem im Versicherungsschein festgesetz-
ten Zeitpunkt.

Beitragshöhe und Beitragszahlungsweise:

Detaillierte Angaben über die Beitragshöhe und über die 
Beitragszahlungsweise, sowie Angaben über etwaige Ne-
bengebühren, Nebenkosten und die Angabe des insge-
samt zu zahlenden Beitrages sind in dem Versicherungs-
schein enthalten. Die Folgen einer nicht rechtzeitigen 
Beitragszahlung ergeben sich aus § 15 EV 2013.

Beitragsänderung, Bedingungsänderung:

Auf die Möglichkeit der Beitragsänderung nach § 30 Zif -
fer 2 EV 2013, sowie der Bedingungsänderung nach § 30 
Ziffer 3 EV 2013 weisen wir hin.

Versichererwechsel:

Auf die Möglichkeit des Wechsels nach § 29 EV 2013 wei-
sen wir hin.

Widerrufsrecht:

Der Versicherungsnehmer kann die Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
unserer Allge mei nen Versicherungsbedingungen, die wei-
teren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten hat. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufes. Der Widerruf ist zu richten an die Konzept & 
Marketing GmbH, Podbielskistraße 333, 30659 Hannover. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an fol-
gende Faxnummer zu richten: 05 11 - 640 54 444. Bei 
einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende 
E-Mail-Adresse zu richten: info@k-m.info

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet der Versiche-
rungsschutz und der Versicherer erstattet den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufes entfallenden Teil des Beitra-
ges, wenn der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufes entfällt, kann der Versicherer in diesem 
Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei jährlicher Zah-
lungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 
1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und 
bei monatlicher Zahlungsweise um 1/30 des im Antrag 
angegebenen Beitrages gemäß Zahlungsweise pro Tag. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufes. 
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A. Verbraucherinformation

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezoge-
ne Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise:

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf aus-
drücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl 
von diesem als auch vom Versicherer vollständig erfüllt 
ist, bevor der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. Widerruft der Versicherungsnehmer eine 
Vertragserklärung im Rahmen eines Ersatzvertrages, so 
läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter. Das 
Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Lauf-
zeit von weniger als einem Monat.

Sanktionsklausel:

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages 
gewährt bzw. leistet der Versicherer aus diesem Versiche-
rungsvertrag keinen Versicherungsschutz beziehungswei-
se keine Zahlungen, sonstige Leistungen oder sonstige 
Vorteile zu Gunsten des Versicherungsnehmers oder eines 
Dritten, soweit dadurch oder durch Handlungen des Ver-
sicherten anwendbare Regelungen, Gesetze oder Wirt-
schafts- oder Handelssanktionen verletzt werden.

Geltendes Recht:

Es gilt deutsches Recht.

Zuständigkeit für Beschwerden: 

Beschwerden kann der Versicherungsnehmer an folgende 
Instanzen richten:
– Hauptbevollmächtigter der Zurich Insurance plc, Nie-

derlassung für Deutschland, Solmsstraße 27-37, 
60486 Frankfurt.

– Verein Versicherungsombudsmann e.V., 
 Postfach 080632, 10006 Berlin, 
 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.
– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, statt oder nach 
der Beendigung des Ombudsmannverfahrens den Rechts-
weg zu beschreiten.
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Bedingungen für die Eigenheimversicherung (EV 2013)

§ 1  Konzept & Marketing GmbH/Versicherer
§ 2  Allgefahrendeckung
§ 3  Versicherte Sachen
§ 4  Wertsachen
§ 5  Erweiterung des Versicherungsschutzes
§ 6  Ausschlüsse
§ 7  Versicherungsort
§ 8  Außenversicherung
§ 9  Versicherte Kosten
§ 10 Versicherungswert
§ 11 Sachverständigenverfahren
§ 12 Regressverzicht
§ 13 Bedingungsgarantie
§ 14 Versicherungsdauer, Vertragsverlängerung, Kündigung, Rechtsverhältnisse
§ 15 Beitragszahlung, Fälligkeit
§ 16 Widerrufsrecht
§ 17 Veräußerung, Vermietung, Wechsel des Versicherungsortes
§ 18 Vorvertragliche Anzeigepflicht
§ 19 Gefahrerhöhung
§ 20 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls und Rechtsfolgen
§ 21 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls und Rechtsfolgen
§ 22 Zurechnungsregelungen
§ 23 Doppel- und Mehrfachversicherung
§ 24 Zahlung der Entschädigung
§ 25 Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen
§ 26 Beitragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit
§ 27 Verjährung, Gerichtsstand und geltendes Recht
§ 28 Empfangsvollmacht
§ 29 Versichererwechsel
§ 30 Gesetzliche Vorschriften, Prämien- und Bedingungsveränderungen
§ 31 Salvatorische Klausel

Defi nitionen

I. Versicherte Sachen
II. Gefahren
III. Wohn-/Nutzfläche
IV. Sonstiges

Service

1.  Sachverständige
2. Rückstau
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§ 1 Konzept & Marketing GmbH/Versicherer

1.  Die Verwaltungsgesellschaft des Versicherers von 
allen Versicherungsverträgen „allsafe casa – DIE 
Eigenheimversicherung (EV 2013)“ ist die Firma Kon-
zept & Marketing GmbH, Hannover (im Folgenden 
K&M genannt).

2.  K&M ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzei-
gen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Bei-
träge in Empfang zu nehmen sowie ausstehende Bei-
träge einzufordern und den dazu gehörigen Schrift-
verkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher 
Art im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag 
(z. B. Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abzugeben.

 Die Beiträge gelten als beim Versicherer eingegan-
gen, wenn sie bei K&M eingegangen sind.

3.  K&M ist vom Versicherer beauftragt, gegenüber den 
Versicherungsnehmern und den betreuenden Ver-
mittlern die Annahme oder Ablehnung von Anträgen 
zu erklären.

4.  K&M ist vom Versicherer beauftragt, die Schadenbe-
arbeitung vorzunehmen.

5.  Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geän-
dert, die Änderung aber K&M nicht mitgeteilt, so 
genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
K&M bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung 
des Namens des Versicherungsnehmers.

§ 2  Allgefahrendeckung

Die versicherten Sachen sind gegen Zerstörung, Beschä-
digung und Abhandenkommen durch Ursachen aller Art 
versichert (Allgefahrendeckung). 
In der Allgefahrende ckung ist der Umfang des Versiche-
rungsschutzes der vom GDV empfohlenen Allgemeinen 
Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB)/Allgemeinen 
Wohngebäude Versicherungsbedingungen (VGB) und 
Klauseln sowie der Mindeststandards des Arbeitskreises 
Beratungsprozesse selbstverständlich enthalten. Insbe-
sondere sind bisher noch nicht bekannte bzw. nicht ein-
getretene Gefahren mitversichert.
Nicht versichert sind Schäden gemäß § 6 EV 2013 - Aus-
schlüsse.

§ 3  Versicherte Sachen

1.  Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Gebäude sowie Gebäudezubehör und sonstige 
Grundstücksbestandteile (siehe Definitionen).

2.  Versichert sind alle Sachen, auch fremdes Eigentum, 
die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur Ein-
richtung oder zum Gebrauch oder zum Verbrauch 
dienen (siehe Definitionen).

§ 4  Wertsachen

1.  Wertsachen sind je Versicherungsfall bis zu 50.000 EUR 
wie folgt versichert.

 Als Wertsachen gelten
a)   Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 
  (z. B. Chipkarte),
b)  Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige 

Wertpapiere,
c)   Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 

Telefonkartensammlungen, Münzen und Me         dai l-
len sowie alle Sachen aus Gold oder Platin,

d)  Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (Gemälde, Collagen, Zeich-
nungen, Grafiken und Plastiken) sowie nicht in c) 
genannte Sachen aus Silber,

e)   Antiquitäten. Dieses sind alles Gegenstände, die 
ein Alter von mehr als 100 Jahren haben. Möbel 
zählen nicht als Antiquitäten; damit entfällt für 
diese das Sublimit für Wertsachen.

2.  Die Entschädigung ist für folgende Wertsachen je 
Versicherungsfall begrenzt, wenn sich diese außer-
halb verschlossener VdS-anerkannter Wertschutz-
schränke befinden, die mindestens 200 kg wiegen 
oder nach den Vorschriften des Herstellers fachmän-
nisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden 
bündig eingelassen sind (Einmauerschrank), auf
a)   5.000 EUR für Bargeld und auf Geldkarten gela-

dene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren 
Versicherungswert den Nennwert übersteigt,

b)  10.000 EUR für Wertsachen gemäß Ziffer 1 b),
c)   35.000 EUR für Wertsachen gemäß Ziffer 1 c).

3.  Es sind auch Wertsachen in Tresorräumen von Geld-
instituten versichert, soweit dort Kundenschließfä-
cher vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten 
Zwecken genutzt werden, ohne Berücksichtigung der 
Begrenzung der zeitlichen Aufbewahrungsdauer. Eine 
Entschädigung ist auf 30.000 EUR begrenzt und wird 
nur geleistet, soweit keine Entschädigung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden 
kann.

4.  Nicht zu den Wertsachen gehören Gegenstände, die 
durch einen separaten Versicherungsvertrag versi-
chert sind.

§ 5  Erweiterung des Versicherungsschutzes

In Erweiterung des Versicherungsschutzes der gesetzli-
chen Bestimmungen und entgegen der Ausschlüsse 
gemäß § 6 Ziffern 11 bis 26 EV 2013 sind folgende Schä-
den versichert:
1.  durch grobe Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers 

oder seiner Repräsentanten (siehe Definitionen). Es 
erfolgt keine Anwendung des § 81 VVG (Quotelung),

2.  durch wetterbedingte Luftbewegungen (ohne Wind-
stärkenregelung),
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3.  durch Überspannung infolge von Blitzeinwirkung; ein-
geschlossen sind Schäden an Gefriergut in Tiefkühl-
schränken oder -fächern durch Stromschwankungen 
bzw. Stromausfall im Netz,

4.  durch Vandalismus (einschließlich Graffiti); bei Graffi-
tischäden gilt eine Selbstbeteiligung von 100 EUR je 
Versicherungsfall,

5.  durch einfachen Diebstahl von Fahrrädern, Fahrradan-
hängern sowie nicht versicherungspflichtigen Pedelecs, 
Fahrrädern mit Elektromotor und Krankenfahrstühlen, 
soweit diese durch ein Schloss gesichert sind. Die Ent-
schädigungshöhe ist begrenzt auf 1.500 EUR. Eine 
Erhöhung der Entschädigungshöhe ist gegen Zahlung 
einer Zuschlagsprämie möglich,

6.  durch Diebstahl nach Aufbrechen verschlossener 
Kraftfahrzeuge und deren verschlossenen Anhängern 
bis 3.000 EUR sowie verschlossener Dachboxen bis 
1.000 EUR innerhalb der Europäischen Union sowie 
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San 
Marino, Vatikanstaat und der Schweiz. Die Entschädi-
gungsgrenze für Wertsachen gemäß § 4 EV 2013 
sowie für Foto-, Film-, Telefon- und elektronische 
Geräte sowie Zubehör beträgt je Versicherungsfall 
250 EUR; Foto-, Film-, Telefon- und elektronische 
Geräte sowie Zubehör müssen so untergebracht sein, 
dass sie von außen nicht sichtbar sind. Bargeld, Ur -
kunden und Wertpapiere sind nicht versichert,

7.  durch einfachen Diebstahl von Gartenmöbeln, -gerä-
ten, -skulpturen, sonstigem Garteninventar (ausge-
schlossen bleiben Pflanzen und Töpfe), Schwimm-
badzubehör, Kinderwagen und deren Ausstattung, 
Gehhilfen, Überwachungseinrichtungen, Markisen, 
Antennen, Wäsche und Kleidung vom Versicherungs-
grundstück. Die Entschädigungshöhe ist auf maximal 
5.000 EUR begrenzt. Abweichend davon sind Pelz- 
und Lederwaren ausschließlich tagsüber versichert.

 Außerhalb des Versicherungsgrundstückes sind Kin-
derwagen und deren Ausstattung bis 1.000 EUR 
sowie Gehhilfen bis 3.000 EUR gegen einfachen Dieb-
stahl versichert,

8.  durch einfachen Diebstahl während einer vorüberge-
henden medizinischen Betreuung (z. B. in Kranken-
häusern, Sanatorien, Reha-Kliniken und Praxen) bis 
500 EUR, wobei eine Begrenzung für Wertsachen 
gemäß § 4 EV 2013 bis 100 EUR gilt,

9.  durch einfachen Diebstahl, Beschädigung oder Zer-
störung von Outdoor-Spielgeräten und -gerüsten auf 
dem allseitig umfriedeten Grundstück des Versicher-
ungsortes bis 500 EUR. Lose mit den Spielgeräten 
und -gerüsten verbundene oder regelmäßig zum Ge -
brauch dienende Sachen sind versichert, wenn sie 
aufgrund eines Diebstahles abhandenkommen oder 
beschädigt bzw. zerstört werden, 

10. durch einfachen Diebstahl von außen angebrachtem
 Gebäudezubehör und Grundstücksbestandteilen bis 

1.000 EUR,
11.  durch einfachen Diebstahl von versichertem Hausrat 

am Arbeitsplatz bis 500 EUR. Keine Entschädigung 
wird für Wertsachen gemäß § 4 EV 2013 geleistet,

12.  durch Trickdiebstahl (siehe Definitionen) bis 500 EUR; 
es sind nur Wertsachen gemäß § 4 EV 2013 versi-
chert, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen. Eingeschlossen gilt der Kartenmissbrauch in -
folge eines Trickdiebstahles bis 500 EUR, soweit nicht 
anderweitig Versicherungsschutz besteht,

13.  durch Online-Betrug (Phishing – siehe Definitionen) 
bis 500 EUR, soweit nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht,

14.  durch räuberische Erpressung mit Herausgabe der per-
sönlichen Identifikationsnummer (PIN) bis 2.000 EUR, 
soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz bzw. 
eine Haftung des Kreditinstitutes besteht,

15.  durch Verstopfungen an Ableitungsrohren innerhalb 
ver   sicherter Gebäude,

16.  an Zuleitungsrohren innerhalb/außerhalb des Gebäu-
des auf dem Versicherungsgrundstück sowie außer-
halb des Versicherungsgrundstückes, sofern der Ver-
sicherungsnehmer die Unterhaltspflicht trägt,

17.  an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die nicht 
der Versorgung versicherter Gebäude und Anlagen 
dienen, bis 10.000 EUR je Versicherungsfall,

18.  an Ableitungsrohren außerhalb des Gebäudes auf 
dem Versicherungsgrundstück bis 10.000 EUR,

19.  an Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungs-
grundstückes, sofern der Versicherungsnehmer die 
Unterhaltspflicht trägt, bis 5.000 EUR,

20.  an innenliegenden Ableitungs-, Lüftungs- und Gasroh-
ren,

21.  an Regenwassernutzungsanlagen innerhalb des Ge -
bäudes,

22.  an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse)  und sonsti-
gen Sanitäreinrichtungen durch Bruch; mitversichert 
ist auch der Austausch von Armaturen im Bereich 
einer Rohrbruchstelle, sofern diese nicht mehr ver-
wendbar sind. Die Entschädigungsleistung ist je Ver-
sicherungsfall auf 500 EUR (Armaturen) und 150 EUR 
(sonstige Sanitäreinrichtungen) begrenzt. Ausge-
schlossen sind Bruchschäden an bereits defekten 
Armaturen,

23.  durch Nässe bei bestimmungswidrigem Wasseraus-
tritt aus Wassersäulen und Zimmerbrunnen,

24.  durch Nässe bei bestimmungswidrigem Wasseraus-
tritt aus Schwimmbecken (bis 500 Liter Fassungsver-
mögen), die nicht mit dem Rohrsystem verbunden 
sind. Wasseraustritt aus Planschbecken ist nicht ver-
sichert,

25.  durch Nässe bei bestimmungswidrigem Wasseraus-
tritt aus fest installierten Regenwassernutzungsanla-
gen bis 10.000 Liter Fassungsvermögen,

26.  an elektrischen Anlagen, Leitungen, Dämmungen und 
Unterspannbahnen von Dächern und Außenwänden 
durch Marderbisse sowie Folgeschäden,

27.  an versicherten Sachen, die verschmort werden. Die 
Entschädigungsgrenze beträgt 5.000 EUR,
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28.  an versicherten Sachen, die versengt oder durch 
Rauch oder Ruß beeinträchtigt oder einem Nutzfeuer 
oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen 
Zwecken ausgesetzt werden,

29.  an versicherten Sachen während eines Umzuges, 
sofern dieser durch eine im Handelsregister eingetra-
gene Möbelspedition ausgeführt wird und kein ander-
weitiger Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird 
der Differenzbetrag zwischen der Höchstgrenze des 
gesetzlichen Haftungsanspruches gegen den Möbel-
spediteur bis zur Höhe des Neuwertes der vom Scha-
den betroffenen versicherten Umzugsgüter, 

30.  durch Transportmittelunfälle (siehe Definitionen),
31. durch Aufprall eines Luftfahrzeuges oder sonstiger 

Flugkörper, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall 
eines fremdbetriebenen Wasser-, Schienen- oder 
Straßenfahrzeuges, 

32. durch Kampfmittel (Blindgänger) aus beendeten Krie-
gen,

33. an Gebäuden und den zu ihrer Errichtung notwendi-
gen auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffen 
während der Zeit des Rohbaues, einer Kernsanierung 
oder Entkernung (nicht als Vorbereitung zum Gesamt-
abriss) bis zur bezugsfertigen (Wieder-) Herstellung; 
die beitragsfreie Feuerrohbauversicherung gilt längs-
tens 18 Monate bei Rohbau und 6 Monate bei Kernsa-
nierung sowie Entkernung. 

 Bis zur bezugsfertigen Herstellung sind Schäden 
durch Brand, Blitzschlag, Explosion (auch durch Blind-
gänger), Implosion, Verpuffung, Überschalldruckwel-
len, Aufprall eines Luftfahrzeuges oder sonstiger 
Flugkörper, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall 
eines fremdbetriebenen Wasser-, Schienen- oder 
Straßenfahrzeuges versichert,

Ziffern 34 und 35 sind gegen Mehrbeitrag ver-
sicherbar, sofern diese durch den Versicherungs-
nehmer beantragt und im Versicherungsschein do -
 ku    mentiert sind:
34.  durch Bruch an Scheiben, Platten, Spiegel, Licht-

kuppeln aus Glas oder Kunststoff, Ceran-/Glaskera-
mikkochflächen, Scheiben von Solarkollektoren/-
module, Glasbausteinen und Profilbaugläsern inkl. 
der Verglasung von Gewächshäusern und Winter-
gärten. Nicht versichert sind optische Gläser, Hohl-
gläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspie-
gel,

35.  an versicherten Sachen, die durch eine der nachfol-
genden Elementargefahren (siehe Definitionen) zer-
stört oder beschädigt werden oder infolge eines sol-
chen Ereignisses abhanden kommen. Die Selbstbetei-
ligung des Versicherungsnehmers beträgt je Versi-
cherungsfall 5 % der Schadensumme, mindestens 
500 EUR, maximal 5.000 EUR:
a)   Überschwemmung und Rückstau,
b)  Erdbeben, 

c)   Erdsenkung,
d)  Erdrutsch/Erdfall,
e)   Schneedruck,
f)   Lawinen,
g)  Vulkanausbruch.

§ 6  Ausschlüsse

Nicht versichert sind Schäden
1.  durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seiner 

Repräsentanten,
2.  durch Grund-, Plansch- oder Reinigungswasser,
3.  durch Verlieren, Liegenlassen oder unaufklärbares 

Abhandenkommen,
4.  durch Androhung oder Anwendung von Gewalt im 

Zusammenhang mit Kriegsereignissen,
5.  durch Beschlagnahme, Verstaatlichung, Entziehung 

oder andere hoheitliche Maßnahmen,
6.  durch Kernenergie oder radioaktive Strahlung. Einge-

schlossen sind Schäden durch radioaktive Isotope 
(siehe Definitionen),

7.  an Kraftfahrzeugen und deren Anhängern,
8.  an Flugzeugen und sonstigen motorisierten oder dü -

sen  getriebenen Fluggeräten,
9.  an führerscheinpflichtigen Wasserfahrzeugen,
10.  an Bepflanzungen,

Die folgenden Ausschlüsse schränken die versi-
cherten Gefahren (u. a. Brand, Einbruchdiebstahl,
Leitungswasser, Sturm und Hagel) gemäß VHB/
VGB/Klauseln – siehe Bedingungsgarantie § 13 EV 
2013 – nicht ein. Hinsichtlich der versicherten 
Sachen wird auf den Definitionsteil im Bedin-
gungswerk verwiesen.
Diese Ausschlüsse gelten nicht, sofern sich aus § 5 
EV 2013 ein entsprechender Einschluss ergibt 
(siehe hierzu die nachfolgenden Verweise in den 
Ziffern 11 bis 26)!
11.  durch mangelhafte Beschaffenheit – Einschlüsse 

siehe § 5 Ziffern 15 bis 22 EV 2013,
12.  durch Vögel, Nagetiere, Haustiere, Schädlinge und 

Ungeziefer aller Art – Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 15 
bis 22 sowie 28 und 29 EV 2013,

13.  durch Elementarereignisse gemäß § 5 Ziffer 35 EV 
2013 - gegen Mehrbeitrag versicherbar,

14.  an nicht bezugsfertigen Gebäuden – Einschluss siehe 
§ 5 Ziffer 33 EV 2013,

15.  an Rohren, die ausschließlich gewerblichen Zwecken 
und/oder nicht der Versorgung der versicherten Ge -
bäude dienen sowie an Zuleitungsrohren, die sich 
außerhalb des Versicherungsgrundstückes befinden 
und für die keine Unterhaltspflicht des Versicherungs-
nehmers besteht – Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 15 
bis 21 EV 2013,

16.  an Ableitungsrohren außerhalb des versicherten Ge -
bäudes – Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 18 und 19 EV 
2013,
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17.  durch technische, mechanische, elektrische oder 
elek  tronische Defekte, sofern sie nicht durch Über-
spannung infolge von Blitzeinwirkung verursacht 
wur   den - Einschluss siehe § 5 Ziffer 3 EV 2013; 
Schmorschäden aufgrund der genannten Defekte 
siehe Einschluss § 5 Ziffer 27 EV 2013,

18.  durch einfachen Diebstahl – Einschlüsse siehe § 5 Zif-
fern 5 bis 12 EV 2013,

19.  durch Glasbruch – gegen Mehrbeitrag versicherbar 
gemäß § 5 Ziffer 34 EV 2013; Glasbruchschäden auf-
grund wetterbedingter Luftbewegungen siehe Ein-
schluss § 5 Ziffer 2 EV 2013,

20.  durch Allmählichkeit z. B. Rost, Korrosion, Schimmel, 
Schwamm und Fäulnis – Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 
16 bis 22 EV 2013,

21.  durch Frost an im Freien befindlichen Brunnen, Zis-
ter     nen und Schwimmbädern – Einschluss siehe § 5 
Ziffer 16 und 17 EV 2013,

22.  an versicherten Sachen durch Reinigung, Bearbei-
tung, Bedienung, Reparatur und Wartung – Ein-
schlüsse siehe § 5 Ziffern 22, 27 und 28 EV 2013,

23.  an versicherten Sachen durch Planung, Baumaßnah-
men und Restauration – Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 
22, 27 und 28 EV 2013,

24.  an versicherten Sachen durch Fallen, Verunreinigen, 
Zerstechen, Zerschneiden, Zerreißen, Anschwellen, 
Dehnen, Verziehen und Zerbrechen, das durch Perso-
nen oder Tiere verursacht wurde – Einschlüsse siehe 
§ 5 Ziffern 4, 15 bis 32 EV 2013,

25.  an versicherten Sachen durch Abnutzung, Verschleiß 
und Verfall - Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 15 bis 22, 
27 und 28 EV 2013, 

26.  an Tieren - Einschlüsse siehe § 5 Ziffern 2 bis 4, 6, 8, 
12, 27 bis 32 EV 2013.

§ 7  Versicherungsort

Versicherungsort ist das im Versicherungsschein bezeich-
nete Grundstück. Privat genutzte Garagen werden dem 
Versicherungsort zugerechnet, soweit sich diese am 
Wohnort des Versicherungsnehmers befinden.

§ 8  Außenversicherung

1.  Begriff und Geltungsbereich 
 Die versicherten Sachen sind weltweit versichert, 

wenn sie vorübergehend vom Versicherungsort ent-
fernt werden.

 Zeiträume von mehr als zwölf Monaten gelten nicht 
als vorübergehend. Die Entschädigung ist auf maxi-
mal 30.000 EUR begrenzt. Hält sich der Versiche-
rungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person zur Ausbildung, zur Erfüllung 
von Wehrpflicht außerhalb des Versicherungsortes 
auf, so gilt dies so lange als vorübergehend, sofern 
sie dort keinen eigenen Haushalt gegründet haben.

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen 

der Allgefahrendeckung auch auf Schäden an Hausrat 
außerhalb von Gebäuden.

2. Sportausrüstung
 Für versicherte Sachen, die der Ausübung einer 

Sport  art dienen, besteht abweichend von Ziffer 1 in 
verschlossenen Räumen, Spinden oder Schränken 
auch Versicherungsschutz, wenn sie sich nicht nur 
vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes 
befinden. Die Entschädigung ist bis 1.000 EUR je Ver-
sicherungsfall begrenzt.

3.  Aufenthalt auf Schiffen und in Bahnen
 Im Falle eines Einbruchdiebstahles wird ein Schiff 

oder eine Bahn einem Gebäude gleichgestellt.

§ 9  Versicherte Kosten

Folgende Kosten sind zusätzlich in Höhe der garantierten 
maximalen Entschädigungsleistung (siehe Versicherungs-
schein) bei einem Versicherungsfall versichert:
1.  Aufräumungs- und Abbruchkosten für versicherte 

Sachen,
2.   Bewegungs- und Schutzkosten zum Zweck der Wie-

derherstellung oder Wiederbeschaffung von versi-
cherten Sachen, 

3. Rückreisekosten für den vorzeitigen Abbruch eines 
Urlaubs oder einer Dienstreise des Versicherungsneh-
mers und mitreisender Personen seines Haushaltes 
nach Abstimmung mit K&M,

4.  Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten,

5.  provisorische Sicherungen nach einem Versiche-
rungsfall,

6.  Dekontaminationskosten nach einem Versicherungs-
fall,

7.  Bewachungskosten des Versicherungsortes, solange 
Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen kei-
nen ausreichenden Schutz bieten, längstens bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem die Schließvorrichtungen oder 
sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind,

8.  Schlossänderungskosten bei Verlust von Schlüsseln 
durch einen Versicherungsfall,

9.  Kosten durch Wasserverlust infolge eines Versiche-
rungsfalles,

10.  Kosten für Gasverlust infolge eines Versicherungsfal-
les bis 500 EUR,

11.  Transport- und Lagerkosten des versicherten Hausra-
tes, bis das Gebäude des Versicherungsnehmers wie-
der benutzbar wird, längstens jedoch für die Dauer 
von einem Jahr,

12.  Kosten für Hotel und ähnliche Unterbringung in Höhe 
von bis zu 200 EUR (ohne Nebenkosten) pro Tag, 
maximal für 24 Monate, sofern das bewohnte Gebäu-
de durch einen Versicherungsfall unbewohnbar 
geworden ist und auch ein Verbleib im noch bewohn-
baren Teil unzumutbar ist,

13.  Umzugskosten in eine andere Wohnung innerhalb 
Deutschlands bei voraussichtlich mindestens 100 
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Tage andauernder vollständiger Unbenutzbarkeit des 
Gebäudes. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf 5.000 EUR begrenzt,

14.  Mehrkosten, wenn nach einem Einbruchdiebstahl der 
Täter innerhalb des Versicherungsortes den Fest-
netztelefon- oder den Mobiltelefonanschluss miss-
braucht. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf 2.000 EUR begrenzt - außerhalb des Versiche-
rungsortes bis 750 EUR,

15.  Aufwendungen durch Missbrauch von Kunden-, 
Scheck- oder Kreditkarten, die anlässlich eines Ein-
bruchdiebstahles oder Beraubung abhanden gekom-
men sind, bis 2.000 EUR je Versicherungsfall,

16.  die auf den Versicherungsnehmer entfallenden Kos-
ten des Sachverständigenverfahrens (in Erweiterung 
zu § 11 Ziffer 2 f) EV 2013) zu 100 %, soweit der 
Schaden 10.000 EUR (Hausrat) und/oder 10.000 EUR 
(Gebäude) übersteigt. Die Entschädigung ist je Versi-
cherungsfall auf 12.000 EUR begrenzt,

17.  Fremdkosten für die Koordination der Wiederher-
stellung des Hausrates ab einer Schadenhöhe von 
25.000 EUR. Versichert gelten die nachgewiesenen 
Kosten bis maximal 2.500 EUR,

18.  Fremdkosten für Regie- und Koordination bei einem Ge-
bäudeschaden ab einer Schadenhöhe von 20.000 EUR,

19.  Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen, wenn 
ei  ne Gefahr innerhalb und/oder außerhalb des Ver-
sicherungsortes entsteht, zu deren Beseitigung der 
Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher und 
öffentlich rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, 
sofern der ersatzpflichtige Schaden 20.000 EUR über-
steigt,

20. Mehrkosten durch behördliche Anordnungen und/
oder Preissteigerungen:
a)  ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkos-

ten infolge von Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-
herstellung. Veranlasst der Versicherungsneh-
mer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, 
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu erset-
zen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wieder-
herstellung entstanden wären. Mehrkosten infol-
ge von Betriebsbeschränkungen oder Kapital-
mangel sind nicht versichert,

b)  ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkos-
ten infolge behördlicher Auflagen auf der Grund-
lage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erlassener Gesetze und Verordnungen,

c)  darf die Wiederherstellung der versicherten, vom 
Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördli-
cher Wiederaufbaubeschränkungen nur an ande-
rer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären,

d)  soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor 

Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, 
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten bis 
250.000 EUR versichert,

e)  dürfen Reste der versicherten, vom Schaden be -
troffenen Sachen infolge behördlicher Wieder-
herstellungsbeschränkungen nicht mehr verwen-
det werden, so sind dadurch entstehende Mehr-
kosten bis 25.000 EUR versichert,

f)  die Mehrkosten bis 20.000 EUR aufgrund behörd-
licher Auflagen für unter Denkmalschutz stehen-
de Gebäude sind versichert,

21.  Kosten für die Beseitigung und Entsorgung umge-
stürzter Bäume, ohne dass versicherte Sachen beschä-
digt sein müssen; Wiederaufforstung und –bepflan-
zung werden bis zu einer Summe von 5.000 EUR 
ersetzt; nicht versichert sind Schäden durch alters- 
bzw. krankheitsbedingte Ursachen,

22.  Kran- und Gerüstkosten für zusätzliche Leistungen, 
um die sich das Liefern und Montieren von versicher-
ten Scheiben durch deren Lage verteuert,

23. Geräteanmietungskosten bis 1.000 EUR, wenn drin-
gend benötigte Haushaltsgeräte beschädigt, zerstört 
werden oder abhanden kommen und eine umgehen-
de Reparatur oder Ersatzbeschaffung nicht möglich 
ist,

24.  Datenrettungskosten nach physikalischer Daten-
trägerzerstörung für die technische Wiederherstel-
lung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich 
für die private Nutzung bestimmter Daten und Pro-
gramme je Versicherungsfall bis 500 EUR; nicht ver-
sichert ist die Wiederbeschaffung und der neuerliche 
Lizenzerwerb,

25.  Ersatz der Darlehenszinsen nach vollständiger Unbe-
wohnbarkeit des eigen genutzten Einfamilienhauses. 
Wird durch einen Versicherungsfall das vom Versiche-
rungsnehmer eigengenutzte durch diesen Vertrag 
versicherte Einfamilienhaus vollständig unbewohn-
bar, ersetzt der Versicherer ab dem 101. Tag der Un -
 bewohnbarkeit die Darlehenszinsen für dieses Haus. 
Der Versicherer ersetzt die durch Bankbestätigung 
nach  gewiesenen, gezahlten laufenden Zinsen für ein 
Darlehen, wenn
–   das Darlehen der Finanzierung des im Versiche-

rungsschein oder dessen Nachträgen bezeichne-
ten Gebäudes dient und

–   das Darlehen durch eine auf dem Versicherungs-
grundstück lastende Hypothek oder Grundschuld 
gesichert ist.

 Die Zinsen werden bis zur Wiederherstellung der voll-
ständigen Bewohnbarkeit, längstens für die Dauer 
von 18 Monaten gezahlt. Für anteilig betroffene Mo -
nate wird die Entschädigung anteilig ermittelt. Die 
erste Zahlung wird erst fällig, wenn der Versicher-
ungsnehmer den Bauantrag für die Wiederherstel-
lung des Gebäudes beim zuständigen Bauamt einge-
reicht hat.

 Die Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Ver-
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sicherungsnehmer die Wiederherstellung nicht be -
treibt oder soweit er die Wiederherstellung schuldhaft 
verzögert. Verkauft er das Grundstück, so wird die 
Entschädigung nur bis zum Tag des Abschlusses des 
Kaufvertrages gezahlt. Darlehenszinsen werden nicht 
ersetzt, sofern der Versicherungsnehmer Entschädi-
gung über einen anderen Versicherungsvertrag oder 
anderweitig erlangen kann,

Ziffer 26 ist gegen Mehrbeitrag versicherbar, 
sofern dies durch den Versicherungsnehmer bean-
tragt und im Versicherungsschein dokumentiert 
ist:
26. Ertragsausfallkosten, die dem Versicherungsnehmer als 

Betreiber einer Photovoltaikanlage aufgrund von versi-
cherten Schadenereignissen gemäß §§ 2, 5 i. V. m. 6 
EV 2013 entstehen. 
a)  Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen wird 

keine Entschädigung geleistet für Schäden:
aa) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers 

oder dessen Repräsentanten;
bb) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 

Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Auf-
stand;

cc)  durch innere Unruhen;
dd) durch Kernenergie, nukleare Strahlung 

oder radioaktive Substanzen;
ee) durch Erdbeben;
ff) durch Mängel, die bei Abschluss der Versi-

cherung bereits vorhanden waren und dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten bekannt sein mussten;

gg) durch betriebsbedingte normale oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder 
Alterung; für Folgeschäden an weiteren 
Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet; a) bleibt unberührt;

hh) durch Einsatz einer Sache, deren Repara-
turbedürftigkeit dem Versicherungsneh-
mer oder seinen Repräsentanten bekannt 
sein musste; ein Entschädigungsanspruch 
besteht jedoch, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verur-
sacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit 
des Schadens mit Zustimmung von K&M 
wenigstens behelfsmäßig repariert war;

ii) soweit für die Schäden ein Dritter als Liefe-
rant (Hersteller oder Händler), Werkunter-
nehmer oder aus Reparaturauftrag einzu-
treten hat.

 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, 
so leistet der Versicherer zunächst Ent-
schädigung. Ergibt sich nach Zahlung der 
Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungs-
nehmer zunächst die bereits gezahlte        

Entschädigung. § 86 VVG – Übergang von 
Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle 
nicht. Der Versicherungsnehmer hat sei-
nen Anspruch auf Kosten und nach den 
Weisungen des Versicherers außergericht-
lich und erforderlichenfalls gerichtlich gel-
tend zu machen.

 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, 
wenn der Versicherungsnehmer einer Wei-
sung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsneh-
mer Schadenersatz leistet.

b)  Die Entschädigung beträgt maximal 2,50 EUR je 
kWp in den Monaten April bis September, höch-
stens 1,50 EUR je kWp in den Monaten Oktober 
bis März. Die Versicherung des Ertragsausfalles 
gilt für Photovoltaikanlagen mit maximal 10 kWp 
Anlagenleistung.

  Die Erstattung ist auf den tatsächlichen Ertrags-
ausfall begrenzt. Grundlage sind die Vergütungs-
sätze für Strom aus solarer Strahlungsenergie 
des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

  Der Ertragsausfall wird ab dem dritten Tag des 
Anlagenausfalls bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die versicherte Photovoltaikanlage wieder 
benutzbar ist, höchstens jedoch für sechs Mona-
te seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.

§ 10 Versicherungswert

1.  Versicherungswert für Hausrat ist: der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand (Neuwert) oder bei Antiquitä-
ten und Kunstgegenständen in gleicher Art und Güte.

 Ersetzt werden:
a)   bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sa -

chen der Versicherungswert zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles,

b)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zuzüglich einer etwa verbleibenden 
Wertminderung zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert. Restwerte werden angerechnet.

2.  Versicherungswert für Gebäude: Versicherungswert 
ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes inkl. 
aller Architekten-, Planungs- und Konstruktionskos-
ten.

 Ersetzt werden
a)   bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wie-

der  herstellungskosten des Gebäudes (einschließ-
lich der Architektengebühren sowie sonstiger 
Kon       s  truktions- und Planungskosten) zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles,

b)  bei zum Abbruch bestimmten oder sonst dauernd 
entwerteten Gebäuden nur der noch erzielbare 
Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
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dere vor, wenn die Gebäude für ihren Zweck 
nicht mehr zu verwenden sind,

c)   bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sa -
chen der Versicherungswert zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles,

d)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten zuzüglich einer etwa verbleibenden 
Wertminderung zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert; Restwerte werden angerechnet,

3. In der Neuwertversicherung erwirbt der Versiche-
rungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teiles 
der Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung 
verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher 
Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle 
wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies 
an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundes-
republik Deutschland wiederhergestellt werden.

4.  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das 
Gleiche gilt, wenn die Mehrwertsteuer nicht gezahlt 
wur  de.

§ 11  Sachverständigenverfahren

1.  Der Versicherungsnehmer kann das nachfolgend be -
schriebene Sachverständigenverfahren durch einsei-
tige Erklärung gegenüber K&M verlangen, wenn die 
Höhe des Schadens oder der Entschädigung im Versi-
cherungsfall zwischen Versicherungsnehmer und 
dem Versicherer streitig ist. Das Sachverständigen-
verfahren kann auf sonstige tatsächliche Vorausset-
zungen des Entschädigungsanspruches ausgedehnt 
werden.

2.  Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a)   jede Partei benennt schriftlich einen Sachver-

ständigen und kann dann die andere unter 
An gabe des von ihr benannten Sachverständigen 
schrift     lich auffordern, den zweiten Sachverstän-
digen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht binnen zwei Wochen nach Emp-
fang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen,

b)  beide Sachverständige benennen schriftlich vor 
Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Par-
tei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt,

c)   K&M darf als Sachverständige keine Personen 

benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers sind oder mit ihm in dauernder Ge -
schäftsverbindung stehen, ferner keine Perso-
nen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart-
nern angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen,

d)  die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten:
–  ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten 

oder gestohlenen Sachen sowie deren Versi-
cherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles,

–  bei beschädigten Sachen die Reparaturbe-
träge,

–  die Restwerte der von dem Schaden betrof-
fenen Sachen,

–  entstandene Kosten, die gemäß § 9 EV 2013 
versichert sind,

e)   die Sachverständigen übermitteln beiden Partei-
en gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen diese 
Feststellungen deutlich voneinander ab, so über-
gibt K&M sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sach-
verständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig,

f)   jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständi-
gen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte,

g)  die Feststellungen der Sachverständigen oder 
des Obmannes sind verbindlich, wenn nicht nach-
       gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen,

h)  durch das Sachverständigenverfahren werden 
die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt.

§ 12  Regressverzicht

1.  Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens gegen einen Angehörigen (siehe 
Definitionen) zu und geht der Anspruch auf den Ver-
sicherer über, so kann der Versicherungsnehmer 
gegen die Geltendmachung dieses Anspruches Ein-
spruch erheben.

2.  Macht der Versicherungsnehmer von diesem Recht 
Gebrauch, so hat er einen Selbstbehalt von 10 % des 
Entschädigungsbetrages zu tragen.

3.  Ein Einspruch ist jedoch nicht möglich, wenn der 
Angehörige den Anspruch über seine Haftpflichtversi-
cherung geltend machen kann oder wenn der Ange-
hörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.
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§ 13  Bedingungsgarantie

Es wird garantiert, dass die vorliegenden Versicherungs-
bedingungen hinsichtlich des Umfanges des Versicherungs-
schutzes ausschließlich zum Vorteil der Versicherungs neh-
mer von den durch den Gesamtverband der Deut               schen 
Ver       sicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Be       dingungen 
und Klauseln sowie den Mindeststandards des Arbeitskrei-
ses Beratungsprozesse abweichen. 
Künftige Verbesserungen des Umfanges des Versiche-
rungsschutzes und der Mindeststandards, die über den 
Umfang der vorliegenden Bedingungen hinausgehen, gel-
ten automatisch für diesen Vertrag.

§ 14  Versicherungsdauer, Vertragsverlängerung, 
 Kündigung, Rechtsverhältnisse

1.  Die Daten für das Inkrafttreten und die Beendigung der 
Versicherung sind dem Versicherungsschein zu ent-
nehmen. Der Vertrag beginnt und endet um 12.00 Uhr 
mittags.

2.  Der Versicherungsschutz beginnt mit der rechtzeiti-
gen Zahlung des ersten Beitrages gemäß § 15 EV 
2013, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
festgesetzten Zeitpunkt.

3.  Beträgt die Versicherungsdauer mindestens ein Jahr, 
verlängert sich der Versicherungsvertrag jeweils um 
ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf durch eine Partei schriftlich gekündigt wird 
und die Kündigung zugegangen ist.

4.  Gekündigt werden kann nur der gesamte Versiche-
rungsvertrag. Sowohl der Versicherungsnehmer als 
auch K&M sind berechtigt, Kündigungen von zu -
schlagspflichtigen Risiken mit einer Frist von drei 
Monaten vorzunehmen.

5.  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles sind 
sowohl der Versicherungsnehmer als auch K&M 
berechtigt, den Versicherungsvertrag oder einzelne 
zuschlagspflichtige Risiken zu kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung 
zugehen. Das Kündigungsrecht besteht auch, wenn 
die Entschädigung abgelehnt wird, jedoch nicht, 
wenn diese Ablehnung aufgrund eines in diesen 
Bedingungen genannten Ausschlusses zustande kam.

6.  Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, 
dass seine Kündigung sofort oder zu einem anderen 
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres. Wird der 
Versicherungsvertrag gekündigt, so hat K&M für den 
Versicherer den anteiligen Beitrag für das restliche 
Ver  sicherungsjahr zurückzuzahlen.

7.  Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit 
oh   ne Zustimmung des Versicherers weder übertra-
gen noch verpfändet werden.

§ 15  Beitragszahlung, Fälligkeit

1.  Die Beiträge werden von K&M zur jeweiligen Fälligkeit 
grundsätzlich per Lastschrift eingezogen. Der Entzug 
der Einzugsermächtigung stellt für die K&M einen 
wichtigen Grund dar, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zur nächsten Beitragsfällig-
keit zu kündigen.

2.  Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts 
anderes vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsschei-
nes fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in 
Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 
Rate des ersten Jahresbeitrages. Zahlt der Versi-
cherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern 
der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann K&M vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. K&M kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3.  Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbar-
ten Zeitpunkt fällig. Wird ein Folgebeitrag nicht recht-
zeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat. K&M wird den 
Versicherungsnehmer in Textform auf dessen Kosten 
zur Zahlung auffordern und ihm eine Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen setzen. Die Fristset-
zung ist nur wirksam, wenn die rückständigen Beträ-
ge des Beitrages sowie die Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angegeben 
sind, die mit dem Fristablauf verbunden sind.

 K&M ist berechtigt, Ersatz des ihr durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. Ist der Versi-
cherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz 
und K&M kann den Vertrag kündigen, wenn K&M den 
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 1 darauf hingewiesen hat.

 Hat K&M gekündigt und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahn-
ten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung 
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

4.  Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
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wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
einer Rate in Verzug ist. Ferner kann K&M für die Zu -
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

5.  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat K&M, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An -
spruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht.

§ 16  Widerrufsrecht

Der Versicherungsnehmer wird über sein Widerrufsrecht 
im Antrag und in der Verbraucherinformation belehrt.

§ 17  Veräußerung, Vermietung, Wechsel des 
 Versicherungsortes

1.  Veräußerung des Wohngebäudes
a)   Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber mit 

Eintragung in das Grundbuch anstelle des Veräu-
ßerers in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis hinsicht-
lich des Wohngebäudes sich ergebenden Rechte 
und Pflichten ein. Das Versicherungsverhältnis 
kann durch den Erwerber mit sofortiger Wirkung 
oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode oder durch K&M gegenüber dem 
Erwerber mit einer Frist von einem Monat gekün-
digt werden.

b)  Das Kündigungsrecht erlischt,
–  wenn K&M es nicht innerhalb eines Monats 

von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem 
von der Veräußerung Kenntnis erlangt wur -
de,

– wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines 
Mo  nats nach Erwerb ausübt, wobei das Kün-
digungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in 
dem der Erwerber von der Versicherung 
Kennt    nis erlangt.

c)   Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des 
Erwerbes laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als 
Gesamtschuldner. Eine Haftung des Erwerbers 
für den Beitrag entfällt, wenn das Versicherungs-
verhältnis nach a) gekündigt wird.

d)  Die Veräußerung der versicherten Sachen ist mit 
Eintragung in das Grundbuch vollzogen und K&M 
durch den Veräußerer oder dem Erwerber unver-
züglich anzuzeigen.

e)   Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt zu dem die Anzeige der K&M 
hätte zugehen müssen, und der Versicherer den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

f)   Abweichend von e) ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die An   zeige 
hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung abgelaufen war und er nicht gekün-
digt hat.

g)  Bezieht der bisherige Versicherungsnehmer nach 
der Veräußerung ein anderes ganz oder teilweise 
in seinem Eigentum stehendes Einfamilienhaus 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, setzt 
sich der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag 
vollständig fort. Voraussetzung hierfür ist, dass 
der Versicherungsnehmer einer Vertragsanpas-
sung unter Berücksichtigung der neuen Risiko-
verhältnisse zustimmt. Stimmt der Versicherungs-
nehmer der Fortführung nicht zu, erlischt der 
Ver   sicherungsschutz zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode.

h)  Bezieht der Versicherungsnehmer nach der Ver-
äußerung eine Miet- oder Eigentumswohnung, 
besteht mit Ausnahme des Wohngebäudes Versi-
cherungsschutz im bisherigen Umfang bis zum 
Ablauf der laufenden Versicherungsperiode fort, 
mindestens aber drei Monate ab Umzugsbeginn. 
Es wird dem Versicherungsnehmer rechtzeitig 
vor dem Ende des Versicherungsschutzes eine 
Anpassung des Versicherungsschutzes oder 
alternative Möglichkeiten der Fortführung des 
Vertrages angeboten.

i)   Ergibt sich durch den Wohnungswechsel (gemäß 
g) oder h) eine Einstufung in eine Gefährdungs-
klasse für weitere Elementarschäden, die nicht 
versichert werden kann, kann die Deckung der 
weiteren Elementarschäden durch K&M gekün-
digt werden.

  Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang 
wirksam. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
K&M es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem von der Ände-
rung Kenntnis erlangt wurde. Eventuelle Bei-
tragsguthaben werden ab dem Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Kündigung erstattet. Macht 
K&M vom Kündigungsrecht Gebrauch, so kann 
der Versicherungsnehmer den übrigen Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklä-
rung kündigen.

  Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang 
bei K&M wirksam.

2.  Vermietung des Wohngebäudes
 Eine Vermietung des Wohngebäudes ist vom Versi-

cherungsnehmer unverzüglich anzuzeigen. K&M ist 
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnisnahme frühestens zum Vermietungsbeginn 
zu kündigen.

3.  Wechsel des Versicherungsortes
a)   Hat der bisherige Versicherungsnehmer seinen 
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Versicherungsort gewechselt oder ist sein Ehe-
gatte/eingetragener Lebenspartner/Lebensge-
fährte durch Trennung in einen anderen Versi-
cherungsort gezogen, so besteht während des 
Versicherungsortwechsels/der Trennung Versi-
cherungsschutz in beiden Versicherungsorten für 
die ersten 90 Tage nach Umzugs-/Auszugsbe-
ginn.

b)  Sofern sich der neue Versicherungsort nicht in 
der Bundesrepublik Deutschland befindet, gilt 
der Versicherungsschutz ausschließlich für den 
bisherigen Versicherungsort.

c)   Ein Wechsel des Versicherungsortes ist K&M spä-
testens bei Umzugsbeginn unter Angabe der 
neuen Wohnfläche in Quadratmetern in Textform 
anzuzeigen. Liegt nach einem Umzug der neue 
Versicherungsort an einem Ort, für den ein ande-
rer Prämiensatz vorgesehen ist, so ändert sich ab 
Umzugsbeginn die Prämie entsprechend.

d) Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag 
schrift   lich kündigen, wenn sich die Prämie gemäß 
Ziffer 3 erhöht. Die Kündigung hat spätestens 
einen Monat nach Zugang der Mitteilung zu erfol-
gen und wird einen Monat nach Zugang wirksam.

§ 18  Vorvertragliche Anzeigepfl icht

1.  Anzeigepflicht
 Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter 

hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform ge -
fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach sei-
ner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder 
einem Vertreter des Versicherungsnehmers ohne 
Ver    tretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser 
den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als hätte er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

2.  Rücktritt
a)  Voraussetzungen und Ausübung des Rück-

trittes
  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 

gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten. Der Versicherer muss sein Rücktritts-
recht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei sind die Umstände anzugeben, 
auf die sich die Erklärung stützt. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die sein Rück-

trittsrecht begründet, Kenntnis erlangt. Der 
Rück    tritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 
Versicherungsnehmer.

b)  Ausschluss des Rücktrittsrechtes
  Der Versicherer kann sich auf das Rücktrittsrecht 

nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzei-
ge kannte.

  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht wurden.

  Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer dem Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

c)  Folgen des Rücktrittes
  Im Fall des Rücktrittes besteht kein Versiche-

rungsschutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zurück, darf er den Versiche-
rungsschutz nicht versagen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand we  der für den 
Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3.  Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpas-
sung

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat schriftlich kündi-
gen.

 Dabei sind die Umstände anzugeben, auf die sich die 
Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzei-
gepflicht Kenntnis erlangt hat.

 Der Versicherer kann sich nicht auf das Kündigungs-
recht wegen Anzeigepflichtverletzung berufen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

 Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
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angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf sein Verlangen rückwirkend Vertragsbe-
standteil.

 Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

 Der Versicherer muss die Vertragsanpassung inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei 
hat der Versicherer die Umstände anzugeben, auf die 
er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die ihn zur Vertragsanpassung be -
rechtigt, Kenntnis erlangt.

 Der Versicherer kann sich nicht auf eine Vertragsan-
passung berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge -
fahr  umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kann-
te.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um -
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers fristlos kündigen.

4.  Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-

listiger Täuschung über Gefahrumstände anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht 
dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung ab -
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 19  Gefahrerhöhung

1.  Gefahrumstände bei Vertragsabschluss
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für des-
sen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne 
des Satzes 1 stellt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maß-
           gabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen.

 Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch lei-
stungsfrei sein.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG 
sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Das Recht des Versicherers 

den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt.

2.  Begriff der Gefahrerhöhung
a)   Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn sich nach 

Ab  gabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
 nehmers die tatsächlich vorhandenen Um  stände 
verändern, dass der Eintritt des Versicherungs-
falles oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Ver-
sicherers wahrscheinlicher wird.

b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorlie-
gen, wenn
–  sich anlässlich eines Versicherungsortwech-

sels oder aus sonstigen Gründen ein Um -
stand ändert, nach dem im Antrag gefragt 
worden ist,

–  das/die ansonsten ständig bewohnte Gebäu-
de/Wohnung länger als 90 Tage oder über 
eine für den Einzelfall vereinbarte längere 
Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch 
nicht beaufsichtigt wird. Beaufsichtigt ist 
eine Wohnung nur dann, wenn sich während 
der Nacht eine dazu berechtigte volljährige 
Person darin aufhält,

–  vereinbarte Sicherungen beseitigt oder ver-
mindert werden. Das gilt auch bei Versiche-
rungsortswechsel,

–  an/in dem bewohnten Gebäude Baumaß-
nahmen durchgeführt werden, die ein Not-
dach erforderlich oder das Gebäude über-
wiegend unbenutzbar machen,

– in dem bewohnten Gebäude ein Gewerbebe-
trieb aufgenommen oder verändert wird. 

 Die Aufstellung eines Gerüstes am Versiche-
rungsort stellt keine anzuzeigende Gefahrer-
höhung dar. Während der Gefahrerhöhung 
durch die Aufstellung eines Gerüstes sind bei 
Abwesenheit alle Fenster und Türen ver-
schlossen zu halten und Sicherungseinrich-
tungen zu betätigen.

c)   Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gel-
ten soll.

3.  Pflichten des Versicherungsnehmers
a)   Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen.

c)   Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
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eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Ver        sicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er 
von ihr Kenntnis erlangt hat.

4.  Kündigung oder Vertragsanpassung
a)  Kündigungsrecht
  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Ver-

pflichtung nach Ziffer 3 a), kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorlie-
gen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. Beruht 
die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Wird dem Versicherer 
eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 3 
b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.

b)  Vertragsänderung
  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab 

dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhte 
Prämie verlangen oder die Absicherung der er -
höhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrer-
höhung um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

5.  Erlöschen der Rechte
 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-

tragsanpassung nach Ziffer 4 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-
cherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a)   Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-

rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Lei-
stung verpflichtet, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Pflichten nach Ziffer 3 a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhält-
nis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 3 b) und 
c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, 
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 

eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt beste-
hen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeit-
punkt, zu dem, ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

c)   Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be -
stehen,
aa)  soweit der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Gefahrerhöhung nicht ur -
sächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war.

§ 20  Obliegenheiten vor Eintritt des
 Versicherungsfalles und Rechtsfolgen

1.  Der Versicherungsnehmer hat
a)   alle gesetzlichen, behördlichen, vertraglichen 

und/oder mit K&M vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften und/oder Obliegenheiten zu beachten,

b)  die versicherten Sachen stets in ordnungsgemä-
ßem Zustand zu erhalten, Mängel und Schäden 
sind unverzüglich zu beseitigen,

c)   nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genü-
gend häufig zu kontrollieren und dort alle Wasser 
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten,

d)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäu-
deteile zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle Wasser führenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu ent-
leeren und entleert zu halten,

e)   im Falle der Mitversicherung von Elementarschä-
den alle notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen gegen den Schadeneintritt respektive 
-umfang zu treffen. Insbesondere sind zur Ver-
meidung von Überschwemmungsschäden wasser-
führende Anlagen auf dem Versicherungsgrund-
stück freizuhalten und Rückstausicherungen stets 
funktionsbereit zu halten.

f)  im Falle der Mitversicherung von Photovoltaik-
vertragsausfall den Standort des/der Wechsel-
richter(s) so auszuwählen, dass ein ausreichen-
der Schutz vor Sturm, Regen, Hagel, Schnee und 
Eis gewährleistet ist.

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift gemäß Zif-
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fer 1, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt hat.

3.  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheits-
vorschrift/Obliegenheit nach Ziffer 1 vorsätzlich, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Sicherheits-
vorschrift ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer 
Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Sicherheits-
vorschrift weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist.

§ 21  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
 Versicherungsfalles und Rechtsfolgen

1.  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versi-
cherungsfalles
a)   den Schaden unverzüglich K&M anzuzeigen,
b)  Schäden, die Gegenstand eines Anspruches sind, 

erst zu beseitigen, wenn K&M dem zugestimmt 
hat,

c)   den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder 
zu mindern und dabei die Weisungen von K&M 
zu befolgen; er hat, soweit die Umstände es ge -
statten, solche Weisungen einzuholen,

d)  K&M jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Um -
fang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 
jede hierzu dienliche Auskunft (auf Verlangen 
schriftlich) zu erteilen und Belege beizubringen,

e)   einen Schaden durch Einbruchdiebstahl, einfa-
chen Diebstahl, Raub, Vandalismus oder Graffiti 
unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen,

f)   der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich 
ein Verzeichnis der gestohlenen oder beschädig-
ten Sachen einzureichen,

g)  gestohlene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen und für 
gestohlene Wertpapiere das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten,

h)  K&M ein vom Versicherungsnehmer unterschrie-
benes Verzeichnis der gestohlenen, zerstörten 
oder beschädigten Sachen vorzulegen; der Versi-

cherungswert der Sachen oder der Anschaf-
fungspreis und das Anschaffungsjahr sind dabei 
anzugeben,

i)   K&M unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sofern 
der Verbleib gestohlener oder geraubter Sachen 
ermittelt worden ist,

j)   die Entschädigung zurück zu zahlen oder die Sa -
che K&M zur Verfügung zu stellen, sofern er den 
Besitz einer gestohlenen oder geraubten Sache 
zurück erlangt hat, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist. Der Ver-
sicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht inner-
halb eines Monats nach Empfang einer schriftli-
chen Aufforderung von K&M auszuüben. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahl-
recht auf K&M über.

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Reprä-
sentant eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vorsätzlich, ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflich-
tet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Verletzt der 
Ver         sicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 22  Zurechnungsregelung

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, 
so muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Ver-
 halten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen las-
sen.

§ 23  Doppel- und Mehrfachversicherung

Im Falle der Doppel- und Mehrfachversicherung ergeben 
sich die Rechtsfolgen aus den §§ 78, 79 VVG.

§ 24  Zahlung der Entschädigung

1.  Die Entschädigung ist nach Beendigung der zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles notwendigen Erhe-
bungen fällig.
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2.  Der Versicherungsnehmer kann jedoch einen Monat 
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung den 
Betrag beanspruchen, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist.

3.  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solan-
ge Zweifel an der Empfangsbevollmächtigung des 
Ver      sicherungsnehmers bestehen oder wenn gegen 
diesen aus Anlass des Versicherungsfalles ein behörd-
liches oder strafrechtliches Verfahren läuft.

4.  Für die Verzinsung gilt, sowie nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be -
steht: Die Entschädigung ist – soweit sie nicht inner-
halb eines Monats nach Meldung des Schadens ge -
leis    tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

 Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 % und höchstens 
6 % Zinsen pro Jahr.

5.  Bei der Berechnung der Fristen gemäß der Ziffern 1 
und 4 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge -
zahlt werden kann.

6.  Unter der Voraussetzung, dass der Versicherungs-
nehmer die maßgebliche Wohnfläche des Wohnge-
bäudes zutreffend angegeben hat, rechnet K&M 
keine Unterversicherung an. Im Falle der Erweiterung 
der Wohnfläche gilt dies nur, sofern der Versiche-
rungsnehmer diese Änderung rechtzeitig angezeigt 
hat. Als rechtzeitig gilt, wenn die Anzeige innerhalb 
von zwölf Monaten nach Beendigung der Erweite-
rungsmaßnahmen erfolgt.

 Ist die angegebene Wohnfläche geringer als die tat-
sächlich vorhandene, liegt eine Unterversicherung 
vor. Es wird nur der Teil des Gesamtschadenbetrages 
ersetzt, der sich zu dem Gesamtschadenbetrag ver-
hält wie die angegebene Wohnfläche zu der tatsäch-
lich vorhandenen Wohnfläche.

§ 25  Verhältnis zu anderen Versicherungs-
 verträgen

1.  Der Versicherungsschutz aus anderweitig bestehen-
den privaten Versicherungsverträgen geht bis zu 
deren Ablauf dem Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag vor und wird durch eine entsprechende An -
rechnung der Beiträge berücksichtigt. Für den 
Umfang der Beitragsanrechnung gilt das, was in 
Ihrem Versicherungsschein dokumentiert ist.

2.  Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages 
über den der anderen bestehenden Versicherungen 
hinausgeht (Differenzdeckung), besteht dagegen 
Versicherungsschutz bis zum jeweiligen Ablauf der 
anderen Versicherungen.

 Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschädi-
gungssummen, Deckungssummen, die Selbstbeteili-

gung und diese Bedingungen bilden den Rahmen für 
gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsver-
trägen zusammen für die Berechnung unserer Diffe-
renzdeckung. Eine nach Abschluss dieses Vertrages 
vorgenommene Änderung bestehender Versiche-
rungsverträge bewirkt keine Erweiterung der Diffe-
renzdeckung. Leistet ein Versicherer aus anderen 
Verträgen nicht, weil der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung des Beitrages in Verzug war oder eine 
Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch die Dif-
ferenzdeckung dieses Vertrages nicht vergrößert.

§ 26 Beitragsbefreiung bei unverschuldeter 
 Arbeitslosigkeit

Die nachstehend aufgeführten Bestimmungen gelten nur 
dann, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1 und 2 
erfüllt sind.
1. Sofern der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 

und dauernden Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, erfolgt für den Fall unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeitsförderungsrech-
tes für maximal zwölf Monate eine Befreiung von der 
Beitragszahlung bei unverändertem Versicherungs-
schutz. Voraussetzung ist, dass die Arbeitslosigkeit 
frühestens sechs Monate nach Vertragsbeginn einge-
treten ist (Wartezeit), es sich um eine Arbeitslosigkeit 
von mindestens sechs Wochen handelt und der Ver-
trag noch nicht gekündigt wurde.

2. Der Anspruch auf Beitragsbefreiung setzt des Weite-
ren voraus, dass der Arbeitnehmer vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit mindestens 18 Monate ununterbro-
chen in einem sozialversicherungspflichtigen, unge-
kündigten und nicht befristeten Arbeitsverhältnis mit 
einer Arbeitszeit von mindestens 15 Wochenstunden 
stand und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat. 

 Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer als Wehrpflichtiger, 
Auszubildender, Mitarbeiter ei  nes Saison- oder Kam-
pagnebetriebes, bei seinem Ehe   gatten oder einem in 
direkter Linie Verwandten beschäftigt war. Ebenfalls 
kein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht, wenn 
bei Versicherungsbeginn bereits ein Kündigungs-
schutzverfahren rechtshängig oder eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen war. 

 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung bei unverschul-
deter Arbeitslosigkeit entsteht wieder, wenn nach 
Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens bzw. 
nach Beendigung des gekündigten Arbeitsverhältnis-
ses die Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 Abs. 1 erneut 
erfüllt sind.

3. Das Vorliegen der unter Ziffer 1 und 2 genannten 
Voraussetzungen muss durch entsprechende Beschei-
nigungen des zuständigen Arbeitsamtes und des Ar -
beitgebers nachgewiesen werden. 
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4. Mehrfache Arbeitslosigkeit ist versichert. Im Falle wie-
derholter Arbeitslosigkeit muss der Versicherungs-
nehmer vor Beginn der erneuten Arbeitslosigkeit die 
Voraussetzungen gemäß Ziffer 2 erfüllt haben.

5. Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich 
nach Eintritt der Arbeitslosigkeit schriftlich vom Versi-
cherungsnehmer geltend zu machen. Bei Vorliegen 
aller Voraussetzungen beginnt die Beitragsbefreiung 
mit dem auf den Eintritt der Arbeitslosigkeit folgen-
den Kalendermonat, frühestens jedoch mit Eingang 
der schriftlichen Anzeige der Arbeitslosigkeit bei K&M. 
Der Beginn der Beitragsbefreiung wird schriftlich be -
stätigt. Bis dahin sind die Versicherungsbeiträge be -
dingungsgemäß zu entrichten; überzahlte Beiträge 
wer   den mit zu diesem Zeitpunkt offenen Posten ver-
rechnet.

6. Über das Ende der Arbeitslosigkeit muss der Versi-
cherungsnehmer K&M unverzüglich schriftlich infor-
mieren. Er ist verpflichtet, K&M jederzeit auf Anforde-
rung Nachweise über die Fortdauer der Arbeitslosig-
keit vorzulegen. Die Beitragsbefreiung tritt mit Ende 
des Kalendermonats, in dem K&M die Nachweise 
angefordert hat, außer Kraft, wenn K&M in einem sol-
chen Fall die Fortdauer der Arbeitslosigkeit nicht 
inner  halb von zwei Wochen nachgewiesen wird. 

§ 27  Verjährung, Gerichtsstand und geltendes 
 Recht

1.  Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den Allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§§ 195, 199 BGB). Ist ein Anspruch 
aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer an -
gemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem, dem 
Versicherungsnehmer die Entscheidung in Textform 
zugeht.

2.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz oder der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung des Versicherers.

 Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zurzeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, oder, mangels eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer müssen bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz, oder, mangels eines 
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes 
zuständig ist.

  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeit punkt der Klageerhebung nicht bekannt, be -
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder 

seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung.

3.  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 28  Empfangsvollmacht

Der Versicherungsnehmer bevollmächtigt auf dem Antrag 
den Abschlussvermittler zur rechtsverbindlichen Entge-
gennahme des Versicherungsscheines sowie etwaiger Mit-
teilungen.

§ 29  Versichererwechsel

K&M ist berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertra-
ges versicherte Risiko jederzeit durch Kündigung und 
 Neuabschluss des Versicherungsvertrages im Namen des 
Versicherungsnehmers bei einem anderen Versicherer in 
Deck ung zu nehmen und/oder weitere Versicherer zu 
beteiligen. Macht K&M von diesem Recht Gebrauch, so 
werden die Versicherungsnehmer unverzüglich darüber 
informiert, bei wem sie von nun an ihre vertraglichen 
Rechte geltend machen können.

§ 30  Gesetzliche Vorschriften, Prämien- und 
 Bedingungsveränderungen

1.  Sofern nicht in den Versicherungsbedingungen Ab -
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.

2.  K&M ist berechtigt die Prämie und/oder die Versicher-
ungsbedingungen für bestehende Versicherungsver-
träge, auch soweit sie für erweiterten Versicherungs-
schutz vereinbart ist, mit Wirkung von Beginn der 
nächs  ten Versicherungsperiode an anzupassen. Eine 
Anpassung der Prämie erfolgt nach folgenden Kriteri-
en:

 Der Beitrag je Quadratmeter Wohnfläche sowie die 
von der Wohnfläche unabhängigen Beitragszuschläge 
für erweiterten Versicherungsschutz werden unter 
Berücksichtigung von Schadenaufwand, Kosten (ins-
besondere Provisionen, Sach- und Personalkosten 
und Rückversicherungsprämien), Feuerschutzsteuer 
und Gewinnsatz kalkuliert. K&M ist berechtigt und 
verpflichtet, den Beitrag je Quadratmeter Wohnfläche 
sowie die von der Wohnfläche und abhängigen Bei-
tragszuschläge für erweiterten Versicherungsschutz 
für bestehende Verträge neu zu kalkulieren und anzu-
passen. Eine solche Beitragsanpassung führt K&M 
nur dann durch, wenn aus versicherungstechnischen 
Gründen eine Neukalkulation notwendig erscheint. 
Notwendig ist eine solche Neukalkulation z. B. bei 
einer Veränderung des erwarteten Bruttoschadenbe-
darfes in der Versicherung für gleichartige Risiken 
beispielsweise aufgrund Änderung des Preisindexes 
für "Verbrauchs- und Gebrauchsgüter" oder bei Än -
derung des für das Vorjahr veröffentlichten Baupreis- 
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und Tariflohnindexes. Eine eventuelle Erhöhung des 
Gewinnsatzes bleibt außer Betracht. Die sich auf-
grund der Neukalkulation ergebenden Beitragsände-
rungen gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres für bestehende Verträge.

 Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif für 
bestehende Verträge dürfen nicht höher sein als die 
Beiträge für neu abzuschließende Verträge, sofern 
diese Tarife die gleichen Tarifmerkmale und den glei-
chen Deckungsumfang aufweisen. Beitragserhöhun-
gen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, werden 
dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung 
bekannt gegeben. Beitragssenkungen gelten automa-
tisch ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres.

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats zur nächsten Haupt-
fälligkeit nach Zugang der Mitteilung von K&M über 
die jeweilige Anpassung zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung kündigen. Die Kündigung ist 
schriftlich zu erklären.

3.  Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedin-
gungen zugunsten des Versicherungsnehmers geän-
dert oder ergänzt, ohne dass ein Prämienaufschlag 
erfolgt, so gelten sie mit sofortiger Wirkung auch für 
diesen Vertrag.

§ 31 Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be -
rührt. In einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr sei   -
nem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen.   Beruht 
die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestim-
mung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß.
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I. Versicherte Sachen

1.  Hausrat
 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt 

des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Ge -
brauch bzw. Verbrauch) dienen. Wertsachen und 
Bar      geld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gel-
ten besondere Vorraussetzungen und Entschädigungs-
grenzen.

 Ferner gehören zum Hausrat:
–  Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig 

produziert und nicht individuell für das Gebäude 
gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen 
Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse an -
gepasst worden sind,

–  im Haushalt des Versicherungsnehmers befindli-
ches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um 
das Eigentum von Mietern des Versicherungs-
nehmers handelt,

–   selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, 
Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht 
versicherungspflichtig sind,

–   Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote ein-
schließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte,

–   Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte 
Flugdrachen,

–   Arbeitsgeräte, die ausschließlich dem Beruf oder 
dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Person dienen; Handelswaren und Muster-
kollektionen sind hiervon ausgeschlossen,

–   Haustiere, d. h. Tiere, die artgerecht gehalten 
werden (z. B. Hunde, Katzen, Vögel, Fische).

 Nicht zum Hausrat gehören elektronisch gespeicherte 
Daten und Programme.

2.  Gebäude
 Im Sinne dieser Regelungen sind Gebäude mit dem 

Erdboden verbundene Bauwerke, die der überwie-
genden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und 
gegen äußere Einflüsse schützen können. 

3.  Gebäudebestandteile
 Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte 

Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem 
Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu 
gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die 
individuell für das Gebäude raumspezifisch ge  plant 
und gefertigt sind. Dazu gehören auch auf dem Haus-
dach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmonta-
ge), die auch gewerblich genutzt werden. Zur Photo-
voltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerahmen, 
Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabelung.

4.  Gebäudezubehör
 Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich 

am Gebäude befinden oder außen am Gebäude ange-
bracht sind und der Instandhaltung bzw. überwie-
genden Zweckbestimmung des versicherten Gebäu-

des dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müll-
boxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück.

5.  Grundstücksbestandteile
 Als Grundstücksbestandteile gelten die mit dem 

Grund und Boden des Versicherungsgrundstückes fest 
verbundenen Sachen. 

6.  Versicherungsgrundstück
 Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/die Flur-

stücke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Ver -
sicherungsort). Teilen sich mehrer Gebäude ein Flur-
stück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des 
Flurstückes, der durch Einfriedung oder anderweitige 
Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein be -
zeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

II.  Gefahren

1.  Brand
 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-

mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

2.  Blitzschlag
 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-

zes auf Sachen. 
 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschä-

den an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 
versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag 
Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren eines 
direkten Blitzschlages an anderen Sachen als an elek-
trischen Einrichtungen und Geräten oder an Anten-
nen stehen Schäden anderer Art gleich.

3.  Explosion
 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 

von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau-
fende Kraftäußerung. 

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher 
Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern 
eines Behälters eine Explosion durch chemische Um -
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.

4.  Implosion
 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zu -

sammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes.

5.  Verpuffung 
 Verpuffung ist eine selbstständige Flammenausbrei-

tung in explosionsfähiger Atmosphäre oder in einem 
Explosivstoff mit Geschwindigkeiten unterhalb der 
Schallgeschwindigkeit.

6.  Überschalldruckwelle
 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt 
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vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wur-
de, das die Schallgrenze durchflogen hat, und diese 
Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder 
auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, einwirkt.

7.  Seng- und Schmorschäden
 Seng- oder Schmorschäden sind Schäden, die da -

durch entstehen, dass versicherte Sachen einer 
Feuer- oder einer Hitzequelle ausgesetzt waren, ohne 
dass es an der beschädigten Stelle tatsächlich ge -
brannt hat. Nicht versichert sind Schäden, die an 
elektrischen Einrichtungen/Geräten durch die Wir-
kung des elektrischen Stromes entstehen.

8.  Rauchschäden
 Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung 

oder Beschädigung der versicherten Sachen durch 
Rauch.

9.  Nutzfeuerschäden
 Das Nutzfeuer ist ein beabsichtigtes und kontrollier-

bares Feuer. Es ist zum Erwärmen oder Verbrennen 
von Gegenständen oder anderem gedacht. Hierzu 
zählt z. B. das Kaminfeuer oder das Grillfeuer.

10. Radioaktive Isotope
 Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, 

die als Folge eines unter die Versicherung fallenden 
Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vor-
handene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schäden durch Kontamination 
und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isoto-
pe von Kernenergie.

11. Einbruchdiebstahl
 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a)   in einen Raum eines Gebäudes einbricht, ein-
steigt oder mittels eines Schlüssel, dessen 
An fertigung für das Schloss nicht von einer dazu 
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt 
worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels ande-
rer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines 
falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab -
handen gekommen sind,

b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a)) oder 
andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass ver-
sicherte Sachen abhanden gekommen sind,

c)   aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 
Sachen entwendet, nachdem er sich in das 
Gebäude eingeschlichen oder verborgen gehal-
ten hatte,

d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Dieb-
stahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines 
der Mittel gemäß Nr. 12 a aa) oder 12 a bb) 
anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen 
Gutes zu erhalten,

e)   mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 12 an 
sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäu-
des eindringt oder dort ein Behältnis öffnet,

f)   in einem Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder 
außer halb des Versicherungsortes – durch Dieb-
stahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass 
weder der Versicherungsnehmer noch der Ge -
wahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels 
durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

12. Raub
a)   Raub liegt vor, wenn 

aa)  gegen den Versicherungsnehmer Gewalt 
angewendet wird, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen 
auszuschalten; Gewalt liegt nicht vor, 
wenn versicherte Sachen ohne Überwin-
dung eines bewussten Widerstandes ent-
wendet werden (einfacher Diebstahl/Trick-
diebstahl), 

bb)  der Versicherungsnehmer versicherte Sa -
chen herausgibt oder sich wegnehmen 
lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für 
Leib und Leben angedroht wird, die inner-
halb des Versicherungsortes verübt wer-
den soll,

cc)  dem Versicherungsnehmer versicherte Sa -
chen weggenommen werden, weil sein 
körperlicher Zustand infolge eines Unfalles 
oder infolge einer nicht verschuldeten son-
stigen Ursache beeinträchtigt und dadurch 
seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

b)  Dem Versicherungsnehmer stehen Personen 
gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh-
nung anwesend sind.

c)   Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der 
Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen 
des Täters herangeschafft werden, es sei denn, 
das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Ver-
sicherungsortes, an dem die Tathandlungen 
nach a) verübt wurden.

13. Trickdiebstahl
 Trickdiebstahl ist ein Diebstahl, bei dem der Täter 

unter Vortäuschung einer Notlage mit Appell an die 
Hilfsbereitschaft oder unter Vortäuschung einer 
Befugnis zum Betreten oder unter Vortäuschung 
einer persönlichen Beziehung Zugang zur versicher-
ten Wohnung findet und dabei mit dem Versiche-
rungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Ge -
meinschaft lebenden Person in Verbindung kommt, 
so dass der Täter mit Hilfe von besonderem Geschick 
oder durch einen sonstigen Trick oder unter Ausnut-
zung eines vorher geschaffenen Vertrauensverhält-
nisses den Gewahrsam über die versicherten Wertsa-
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chen erlangt. Versicherungsschutz besteht aus-
schließlich auf dem versicherten Grundstück des Ver-
sicherungsnehmers.

14. Phishing
 Phishing ist ein Kunstwort und steht für "Passwort 

fischen". Der Versuch Bankkunden ihre Kontenzu-
gangsdaten auszuspähen beginnt meist mit einer 
Phishing E-Mail, die den Anschein einer Bank E-Mail 
erweckt. Die Empfänger werden aufgefordert sich 
über einen angezeigten Link auf eine imitierte Bank-
seite zu begeben. Auf dieser nachgemachten Websei-
te werden dann die Kunden aufgefordert, sich mit 
ihren Bankdaten einzulogen (z. B. Kontonummer und 
persönliche Identifikationsnummer PIN).

15. Transportmittelunfall
 Transportmittelunfall liegt vor beim Umstürzen eines 

Kraft- oder Schienenfahrzeuges bei einem Zusam-
menstoß mit anderen Fahrzeugen bzw. sonstigen 
festen oder sich bewegenden Gegenständen. Starkes 
Bremsen sowie Reifenpannen und sonstige Betriebs-
schäden, soweit diese Ereignisse nicht zu einem 
Unfall führen, gelten nicht als Transportmittelunfall.

16. Kernsanierung 
 Der Begriff Kernsanierung umfasst sämtliche bauli-

chen Sanierungsmaßnahmen, um die Bausubstanz 
eines bestehenden Gebäudes vollständig wiederher-
zustellen und in einen (nahezu) neuwertigen Zustand 
zu versetzen.

 Hierfür wird das Gebäude bis auf die tragenden 
Strukturen, wie etwa Fundamente, tragende Wände 
und Decken, zurückgebaut. Gegebenenfalls sind 
diese ebenfalls instand zu setzen. Die Kernsanierung 
ist nicht mit der Entkernung eines Gebäudes gleichzu-
setzen. Bei dieser Maßnahme wird der gesamte Bau-
körper mit Ausnahme der Außenfassade abgetragen 
und völlig neu wieder aufgebaut.

 Zu den Bestandteilen einer Kernsanierung können 
das Erneuern der Dachkonstruktion samt Dachein-
deckung sowie die Fassade mit Fenstern und Türen 
gehören. Des Weiteren wird im Inneren die Haus-
technik, also Elektro-, Wasser- und Heizungsinstalla-
tion, erneuert.

17. Entkernung
 Als Entkernung bezeichnet man im Bauwesen den 

Teilabriss eines bestehenden Gebäudes, bei dem in 
der Regel lediglich die Fassade erhalten bleibt.

 Entkernungen werden vor allem durchgeführt, wenn 
die Fassade eines Gebäudes erhalten bleiben soll, die 
dahinterliegende Struktur aber baufällig ist oder aus 
anderen Gründen nicht mehr (rentabel) genutzt wer-
den kann. Hinter der historischen Fassade wird dann 
nach der Entkernung ein modernes Gebäude errich-
tet. Entkernungen werden durch professionelle 
Abbruchunternehmen oder spezialisierte Bauunter-
nehmen durchgeführt.

18. Elementarereignisse
a)  Überschwemmung
  Überschwemmung ist die Überflutung des Grund 

und Bodens, des Versicherungsgrundstückes mit 
erheblichen Mengen von Oberflächenwasser 
durch
aa)  Ausuferung von oberirdischen (stehenden 

oder fließenden) Gewässern,
bb)  Witterungsniederschläge,
cc)  Austritt von Grundwasser an die Erdober-

fläche infolge aa) oder bb).
b)  Rückstau
  Rückstau liegt dann vor, wenn Wasser durch 

Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern oder durch Witterungs-
niederschläge bestimmungswidrig aus den ge -
bäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-
bundenen Einrichtungen in das Gebäude ein-
dringt.

c)  Erdbeben
aa)  Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütte-

rung des Erdbodens, die durch geophysi-
kalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst 
wird.

bb)  Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass
(1) die naturbedingte Erschütterung des 

Erd  bodens in der Umgebung des Versi-
cherungsortes Schäden an Gebäuden 
in einwandfreiem Zustand oder an 
eben    so widerstandsfähigen anderen 
Sa     chen angerichtet hat oder

(2)  der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes der versicherten Sachen nur 
durch Erdbeben entstanden sein kann.

d)  Erdsenkung
  Erdsenkung ist eine naturbedingter Absenkung 

des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch Tro cken    heit 
oder Austrocknung.

e)  Erdrutsch/Erdfall
  Erdrutsch/Erdfall ist ein naturbedingtes Abrut-

schen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteins-
massen.

f)   Schneedruck
  Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von 

Schnee- oder Eismassen.
g)  Lawinen 
  Lawinen sind an Berghängen niedergehende 

Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei 
ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

h)  Vulkanausbruch
  Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentla-

dung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden 
mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem 
Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.
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III. Wohn-/Nutzfl äche

 1. Wohnfläche 
 Wohnfläche ist die zu Wohnzwecken genutzte Grund-

fläche aller Räume des versicherten Haushaltes ein-
schließlich der dazugehörigen Hobbyräume (z. B. 
Partyraum, Fitnessraum), Wintergärten, Hauswirt-
schaftsräume sowie die ausschließlich über die Woh-
nung zu betretenen gewerblich genutzten Räume 
(sog. Arbeitszimmer). Nicht zu berücksichtigen sind 
dabei Treppen, Balkone, Loggien, Terrassen, sonsti-
ge Kellerräume und nicht zu Wohnzwecken ausge-
baute Dachgeschosse. 

2. Nutzfläche 
 Nutzfläche ist die Gesamtgrundfläche aller geschlos-

senen Räume der versicherten Gebäude, die nicht zu 
Wohn- und/oder Gewerbezwecken genutzt werden.

IV. Sonstiges

1.  Repräsentanten
 Dem Versicherungsnehmer stehen als Repräsentan-

ten gleich
a)   Personen, die in dem Bereich, zu dem die versi-

cherten Sachen gehören, aufgrund eines Vertre-
tungs- oder eines ähnlichen Verhältnisses anstel-
le des Versicherungsnehmers die Obhut über 
diese Sachen ausüben.

b)  Personen, die damit betraut sind, rechtserhebli-
che Tatsachen anstelle des Versicherungsneh-
mers zur Kenntnis zu nehmen und dem Versiche-
rer zur Kenntnis zu bringen.

2.  Angehörige
 Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern und Kinder, 

Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kin-
der, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Perso-
nen, die durch familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind).

3.   Planschbecken
 Ein Planschbecken bezeichnet umgangssprachlich ein 

Wasserbassin, dessen Wände normalerweise aus auf-
blasbaren Plastikschläuchen bestehen. Im Unter-
schied zu einem Schwimmbecken beziehungsweise 
Gartenpool ist ein Planschbecken nicht fest verankert 
und meistens deutlich kleiner.

4.  Mangelhafte Beschaffenheit
 Mangelhafte Beschaffenheit einer Sache liegt vor, 

wenn bereits zum Zeitpunkt des Kaufes, der Ge -
brauchsüberlassung, der Herstellung oder der Repa-
ratur der Sache Mängel vorhanden sind.

Service

1.  Sachverständige 
 Auf Wunsch benennen wir Ihnen gern einen Sachver-

ständigen zur Ermittlung des Versicherungswertes.
 
2. Rückstau (technische Hinweise) 
 Die diesen Themenkomplex umgebenen Fragen und 

Punk    te werden in einem Handbuch behandelt, 
 das unter http://www.aqua-ing.de/Download/Ser-

vice/Rueckstau-Handbuch.pdf einzusehen ist.
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